
Vereinbarung über einen ungenutzten Erdgas-Netzanschluss

Zwischen

Name: Vorname:

PLZ: Ort:

Straße: Hausnummer:

Abnahmestelle:

PLZ: Ort:

Straße: Hausnummer:

- nachfolgend „Anschlussnehmer" genannt –

und

der Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG
Gustav Maier Str. 11  78713 Schramberg

- nachfolgend auch „Netzbetreiber" genannt 

1. Das Grundstück des Anschlussnehmers ist mit einem Gasnetzan-
schluss versehen, der im Eigentum der Stadtwerke Schramberg GmbH
& Co. KG steht. Es ist seitens des Anschlussnehmers auf einige Zeit 
nicht beabsichtigt, ihn für den Bezug von Erdgas zu nutzen oder durch 
andere Berechtigte nutzen zu lassen. Der Anschlussnehmer möchte 
sich jedoch die Option der zukünftigen Nutzung offen halten. Aus Si-
cherheitsgründen kann ein sogenannter inaktiver, nicht vom Versor-
gungsnetz physisch getrennter Gasnetzanschluss nur unter bestimmten 
Bedingungen und für einen begrenzten Zeitraum aufrecht erhalten wer-
den. Zur Regelung dieser besonderen Interessenlage kommen die Ver-
tragspartner wie folgt überein.

2. Der in Ziffer 1 beschriebene Netzanschluss wird vom Netzbetreiber für 
eine Zeit von 4 Jahren, beginnend mit dem Abschluss dieses Vertrages, 
betriebsbereit gehalten. Der Anschlussnehmer kann diese Vereinbarung 
unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Ende dieses Zeitraumes 
schriftlich um einmalig 4 weitere Jahre verlängern. Ansonsten endet die-
ser Vertrag selbsttätig und der GHA wird getrennt.



3. Als Gegenleistung für den Aufwand des Netzbetreibers für die Betriebs-
bereithaltung, bestehend insbesondere in regelmäßigen Wartungsarbei-
ten nach den einschlägigen rechtlichen Sicherheitsvorgaben für die 
Erdgasversorgung, zahlt der Anschlussnehmer ein Entgelt von 30,- € 
pro Jahr, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer nach dem jeweils geltenden 
Satz, derzeit 19 % zur Zeit insgesamt 142,80 € brutto für jeden der in 
Ziffer 2 genannten Vierjahreszeiträume. Dieses Vierjahresentgelt rech-
net der Netzbetreiber zu Beginn des Vierjahreszeitraumes ab. Der Rech-
nungsbetrag wird 14 Tage nach Rechnungsstellung fällig.
Wird die Nutzung des Anschlusses vor Ablauf des jeweiligen Vierjahreszeit-
raumes aufgenommen, so bleibt dieses ohne Auswirkung auf das geschul-
dete Entgelt.

4. Der Anschlussnehmer wird die sich aus § 8 der Niederdruckanschlussver-
ordnung vom 07.11.2006 (BGBl. I, S. 2477, 2485) ergebenden Pflichten, 
insbesondere bezüglich der Gewährung der jederzeitigen Zugänglichkeit 
der Anschlussleitung, des Unterlassens von jeglichen Einwirkungen auf den 
Netzanschluss und bezüglich der unverzüglichen Mitteilung etwaiger Be-
schädigungen des Netzanschlusses, sorgsam erfüllen.

Ort, Datum:………………………….. Schramberg, den…………………..

_____________________________ ___________________________

Anschlussnehmer Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG

□ Hiermit bestätige ich den Erhalt der Datenschutzinformationen der Stadtwerke 
Schramberg GmbH & Co. KG und bin mit der Verarbeitung meiner personenbe-
zogenen Daten einverstanden.
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